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Redaktion Druck unu Verlag von Joh . Wilhelm Hörter,  Hadamar.

Bürgermeisteramt.
Bekanntmachung

Laut Beschluß des Kreisausschusses vom 6 . d.
™Rtss. darf das seither zugelassene „greße Wei-

-lbsti chrot " von heute ab nicht mehr hergestellt wer-
tzeben u
ftundM'

Zum Herstellen von Brötchen darf wieder
riegsmehl (30 Prozent Roggenmehl und 70

' m wzent Weizenmehl ) zur Verwendung gelangen.
Bei der Bereitung von Roggenbrot kann bis
30 Prozent Kriegsmehl verwendet werden.

Limburg,  den 8 . Juli 1.915.

l,bnei" ! )cr Vorsitzende de « Kreisausschusses:

I Krasi
rhwei

I min
' jetzt

haben

kniuta

Wird veröffentlicht.
Hadamar , den 14 . Juli 1915.

Der Bürgermeister
Dr . Decher.
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Bekanntmachung
siärHer da « Verfüttern von Brotgetreide,

Mehl und Brot.
Vom 28 . Juni 1915

am [| $)fr  Bundesrat hat auf Grund des § 3 des
^umMetzeS über die Ermächtigung des Bundesrats

„ d» wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . Au-
1914 (ReichS-Gesetzbl . S . 327 ) folgerrde

ichl Hrordnung erlasien:
§ 1. Es darf nicht verfüttert werden:
1. Brotgetreide , nämlich Roggen , Weizen , Spelz

(Dinkel , Fesen ), sowie Emer und Einkorn,
allein oder mit anderem Getreide außer Ha¬
fer gemengt , auch gequetscht, geschroten oder
sonst zerkleinert;

2. Mehl aus Brotgetreide oder aus Hafer das
allein oder mit anderem Mehl gemischt zur
Brotbereitung geeignet ist;
Mischungen , denen solches Mehl beigemischt
ist;

4 Brotabfälle und Brot , die zur menschlichen
Ernährung geeignet sind.

,, Die im Absatz 1 genannten Erzeugniffe dür-
l auch -um Bereiten von Futtermitteln , wozu

ss'de, ch das Schroten gehört , nicht verwendet wer-
hm d>

Brotgetreide , allein oder mit anderem
üreide außer Hafer gemengt , das von dem
miiunneralvelbande . dem es gehört oder für
i es beschlagnahmt ist, oder von der Reichs-
»eidestelle als zur menschlichen Ernährung
leeignet sreigegebe » ist, darf verfüttert und
Futtermitteln verarbeitet werden.
‘ 3. Die Landeszentralbehörden können die

endung von wahlfähigem Brotgedreide , ins-
indere das Schroten , sowie die Verwendung

Mehl (8 1 Abs. 1 Nr . 2 und 3) zu an-
:tn Zwecken als zur menschlichen Nahrung
> weiter beschränken oder verbieten.

4. Die Beamten der Polizei und die von
l Polizeibehörde beauftragten Sachverständi-
»sind befugt , in die Räume , in denen Fut-

■M** »Nittel, heigestellt werden oder in denen Vieh
'J '%Sutten oder gefüttert wird, jederzeit, in die

i»me, in denen Futtermittel aufbewahrt , feil-
Salten oder verpackt werden , während der Ge-
istszeit einzutreten , daselbst Besichtigungen

w, lzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen
$ nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke

" Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu
Lehmen . Auf Verlangen ist ein Teil der

!»be amtlich verschlossen oder versiegelt zu
Klaffen und für die entnommene Probe

angemessene Entschädigung zu leisten.
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§ 5. Die Unternehmer von Betrieben , in de¬
nen Futtermittel hergestellt werden oder Vieh
gehalten wird , sowie die von ihnen bestellten
Betriebsleiter u. Aufsichtspersonen sind verpflich¬
tet , den Beamten der Polizei und den Sachver¬
ständigen auf Erfordern Auskunft über das Ver¬
fahren bei Herstellung der Erzeugnisse , über den
Umfang des Betriebs und über die Verarbei¬
tung oder zur Verfütterung gelangenden Stoffe,
insbesondere auch über deren Menge u . Herkunft
zu erteilen.

8 6. Die Sachverständigen sind vorbehaltlich
der dienstlichen Berichterstattung und der Anzei¬
ge von Gesetzwidrigkeiten verpflichtet , über die
Einrichtungen und Geschäftsverhältniffe , welche
durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mit¬
teilung und Verwertung der Geschäfts - und Be¬
triebsgeheimnisse zu enthalten . Sie sind hier¬
auf zu vereidigen.

8 7. Die Landeszentralbehörden können Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung
erlassen.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zu-8 8-
lassen.

8 9.
hundert

Mit Geldstrafe vis zu eintausendsünf-
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei

Monaten wird bestraft:
1. wer dem Verbote des 8 1 oder den auf

Grund des 8 3 erlassenen Bestimmungen
der Landeszentralbehörde zuwiederhandelt;

2. wer wiffentlich Erzeugniffe , die dem Verbote
des 8 t oder den auf Grund des 8 3 er¬
lassenen Bestimmungen der Landeszentral¬
behörde zuwider hergestellt sind, verkauft,
feilhält oder sonst in den Verkehr bringt;

3 . wer den Vorschriften des 8 6 zuwider Ver¬
schwiegenheit nicht beobachtet oder der Mit¬
teilung oder Verwertung von Betriebsge
Heimnissen sich nicht enthält;

4 . wer den nach 8 7 erlassenen Ausführung«
bestimmungen zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nummer 3 tritt die Ver¬
folgung nur auf Antrag des Unternehmers ein-

8 10 . Mit Geldstrafe bis zu einhunderfünf-
zig Mark oder mit Haft wird bestraft:

1. wer den Vorschriften des 8 4 zuwider den
Eintritt in die Räume , die Besichtigung,
die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen
oder die Entnahme einer Probe verweigert;

3 . wer die in Gemäßheit des 8 5 von ihm er¬
forderte Austunst nicht erteilt oder bei der
Auskunftserteilung wissentlich unwahre An¬
gaben macht.

8 11 . Diese Verordnung tritt mit dem 1.
Juli 1915 in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über das Verfüttern von
Roggen , Weizen , Hafer , Mehl und Brot vom 21.
Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 27 ) sowie die
Aenderung dieser Verordnung vom 31 . März
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 201 ) werden aufgeho¬
ben. Die von den Landeszentralbehörden erlas¬
senen Aussührungsbestimmungen bleiben in Kraft
soweit sie mit den Vorschriften dieser Verord¬
nung in Einklang stehen; Zuwiderhandlungen ge¬
gen sie werden nach 8 9 bestraft.

Berlin , den 38 . Juni 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers:
Delbrück.

Wird veröffentlicht.

Hadamar , den 14 . Juli 1915.

Der Bürgermeister.
Dr . Decher.

Bekanntmachung
über das Auswahlen von Brotgetreive.

Vom 28 . Juni 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4 . Au¬
gust 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen:

8 1. Zur Herstellung von Roggenmehl ist
der Roggen mindestens bis zu zweiundachtzig,
zur Herstellung von Weizenmehl der Weizen min¬
destens bis zu achtzig vom Hundert auszumahlen.
Als Weizen im Sinne dieser Verordnung gelten
auch Svelz (Dinkel Fesen ) sowie Emer u . Ein¬
korn.

8 2 . Die Reichsgetreidestelle wird unter Be¬
rücksichtigung der Vorratser nittelung vom Herbst
1915 bestimmen , ob die Sätze des 8 1 beizube¬
halten oder welche an ihre Stelle zu setzen sind.

Sie kann für bestimmte Mühlen oder für Müh-
flen bestimmter Bezirke die Herstellung bestimm¬
ter Auszugsmehle beim Mahlen zulassen oder
vorschreiben . Außerdem können die Landeszen¬
tralbehörden oder die von ihnen bestimmten Be¬
hörden , die Ausmahlung in der Weise zulassen,
daß hierbei ein Auszugsmehl bis zu zehn vom
Hundert hergestellt wird.

8 3 . Die Landeszentralbehörde kann für eine
Mühle , die zum Ausmahlen des Getreides bi«
zu den Mindestsätzen dieser Verordnung au¬
ßerstande ist, aus besonderen Gründen eine ge¬
ringere Ausmahlung zulassen.

Nicht berührt wird hiervon die Befugnis der
Kommunalverbände noch 8 49 Oder  Verordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 vom 28 . Juni 1915
(Reichs -Gesetzbl. S .j363 ) , das Mahlen des Brot¬
getreides auch in solchen Mühlen zu gestatten,
die das vom Bundesrat oder von der Reichsge-
treidestelle bestimmte AuSmahlverhältnis nicht
erreichen , aber wenigstens bis zu siebzig vom
Hundert durchmahlen können ; in diesem Falle
sind die Kommunalverbände befugt , das Aus-
mahlverhältnis entsprechend festzusetzen.

8 4 . Die Beamten der Polizei und die von
der Polizei beauftragten Sachverständigen sind
befugt , in die Räume , in denen Mehl hergestellt
wird , jederzeit , in die Räume , in denen Mehl
aufbewahrt , feilgehalten oder verpackt wird , wäh¬
rend der Geschäftszeit einzutreten , daselbst Be¬
sichtigungen vorzunehmen , Geschästsaufzeichnun-
gea einzusehen , auch nach ihrer Auswahl Pro¬
ben zum Zwecke der Untersuchung gegen Emp¬
fangsbestätigung zu entnehmen . Auf Verlangen
ist ein Teil der Probe amtlich verschlossen «dex
versiegelt zurückzuhalten und für die entnommene
Probe eine angemessene Entschädigung zu leisten,

8 5 , Die Unternehmer von Betrieben , in
denen Mehl hergestellt wird , sowie die von ih¬
nen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtsperso¬
nen sind verpflichtet , den Beamten der Polizei
u . den Sachverständigen auf Erfordern Auskunft
über das Verfahren bei Herstellung der Erzeug¬
nisse, über den Umfang des Betriebs und über
die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe , ins¬
besondere auch über deren Menge und Herkunft,
zu erteilen.

8 6 . Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich
der dienstlichen Berichterstattung und der Anzei¬
ge von Gejetzwidrigkeiten verpflichtet , über die
Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse , welche
durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mit¬
teilung und Verwertung der Geschäfts - oder Be¬
triebsgeheimnisse zu enthalten . Sie sind hieraus
zu vereidigen.



§ 7. Betriebe in denen Mehl hergestellt wird
haben in ihren Betrieben einen Abdruck dieser
Verordnung auszuhängen.

§ 8 . Die Laudeszentralbehörden können Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung
erlassen . , . ,

§ 8 . Mit Geldstrafe bis zu emtausendfunf-
hundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei
Monaten wird bestraft:

1 . wer den Vorschriften über das Ausmahlen
des Getreides (§§ 1 bis 3) zuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften des § 6 zuwider Ver¬
schwiegenheit nicht beobachtet oder der Mit¬
teilung oder Verwertung von Geschäfts¬
oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

3 . wer don nach 8 8 erlassenen Ausführungs¬
bestimmungen zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nummer 2 tritt die Ver¬
folgung nur auf Antrag des Unternehmers ein.

§ ' 10 . Mit Geldstrafe bis zu einhunderfünf-
zig Mark oder mit Haft wird bestraft:

1. wer den Vorschriften des § 4 zuwider den
Eintritt in die Räume , die Besichtigung,
die Einsicht in die Geschästsaufzeichnungen
oder die Entnahme einer Probe verweigert;

2 . wer die in Gemäßheit des 8 5 von ihm er¬
forderte Auskunft nicht erteilt oder bei der
Auskunftserteilung wissentlich unwahre An¬
gaben macht.

§ 11 . Diese Verordnung tritt mit dem 1.
Juli 1915 in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über das Auswahlen von
Brotgetreide vom 5. Januar 1915 (Reichs -Ge-
setzbl̂ ® . 3) sowie die Aenderung dieser Ver¬
ordnung vom 18 . Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 100) und vom 29. April 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 268 ) werden aufgehoben . Die von
Landeszentralbehörden erlassenen Ausführungsbe¬
stimmungen bleiben in Kraft , soweit sie mit den
Vorschriften dieser Verordnung in Einklang,ste-
hen; Zuwiderhandlungen gegen sie werden nach
8 9 bestraft.

Berlin , den 28 . Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

Wird veröffentlicht.

Hadamar , den 14 . Juli 1915.
Der Bürgermeister.

Dr . Decher.

Bekanntmachung
über das Außerkrafttreten der Verord¬
nung über den Verkehr mit Futtermit¬
teln  vom 31 . März 1915 (Reichs -Gesetzbl. S.
195 ) u . der Verordnung betreffend ein e
Aenderung dieser Verordnung  vom 27.

Mai 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 315 ) .
Vom 29 . Juni 1915.

Auf Grund des 8 17  der Verordnung über
den Verkehr mit Futtermitteln vom 31 . März
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 195 ) und auf Grund
des Artikel 2 der Verordnung , betreffend Aende¬
rung der Bekanntmachung über den Verkehr mit
Futtermitteln vom 27 . Mai 1915 (Reichs -Ge¬
setzbl. S . 315 ) bestimme ich:

Die Verordnung über den Verkehr mit Futter¬
mitteln vom 31 . März 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 195 u . die Verordnung , betreffend eine Acn-
derung der Verordnung über den Verkehr mit
Futtermitteln vom 27 . Mai 1915 (Reichs -Ge¬
setzbl. 315 ) treten am 1. Juli 1915 außer Kraft.

Berlin , den 29 . Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

Wird veröffentlicht.
Hadamar , den 14 . Juli 1915.

Der Bürgermeister
Dr . Decher.

Bekanntmachung.
Fund bei der Polizei anmelden.

Mehrfach wird bei der Polizeiverwaltung das
Verlieren von Gegenständen von mehr oder min¬
der großem Werte in hiesiger Stadt angemeldet,
während der zweifellos erfolgte Fund der ver¬
lorenen Gegenstände nicht angczeigt wird.

Es wird daher nachdrücklich daraus aus die
Bestimmung des 8 965 Absatz 2 B . g. B . hin¬
gewiesen , wonach bei jedem Funde von Gegen¬
ständen im Werte von yiehr als drei Mark der

Finder , falls er den Eigentümer oder Empfangs¬
berechtigten nicht kennt , verpflichtet ist, den Fund
unverzüglich der Polizeibehörde anzuzeigen.

Es nenügt also nicht die Verwahrung des
unbekannten Eigentums.

Auch ist es bei Nichtanmeldung des Fundes
für den Eigentümer sehr erschwert, wieder zu
seiner Sache zu kommen.

Die sofortige Anzeige bei der Polizeiverwal¬
tung ist also sowohl durch Rechtspflicht als auch
durch das Rechtlichkeitsgefühl erfordert.

Außerdem setzt sich derjenige , welcher einen
Fund verheimlicht dem Verdacht der strafrecht¬
lichen Unterschlagung (des Funddiebstahles ) und
der gerichtlichen Bestrafung dieserhalb aus.

Hadamar , den 16 . Juli 1915.
Die Polizeiverwaltung:

Dr . Decher.

Bekanntmachung
betreffend Verarbeitungsverbot und

Bestandserhebung von Seide und
Seidena bfällen.

Nachstehende Verfügung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß jede Übertretung — worunter auch verspä¬
tete oder unvollständige Meldung fällt — , sowie
jedes Anreizen zur Üebertretung der erlassenen
Vorschrift , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach
8 9 Ziffer b*) des Gesetzes über den Belager¬
ungszustand vom 4 . Juni 1851 oder Artikel
4 Ziffer 2 **) des Bayrischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5 . November 1912 oder
nach 8 5***) der Bekanntmachung über VorratS-
erhebungen vom 2 . Februar bestraft wird.

8 i.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt am 15 . Juli 1915 in
Kraft . Durch das Inkrafttreten der Verordnung
werden alle früheren Verordnungen und Einzel
Verfügungen aufgehoben , welche die Gegenstän¬
de dieser Verordnung betreffen.

Für das Verarbeitungsverbst und die Melde¬
pflicht ist der bei Ablauf des 15 . Juli 1915 beste¬
hende tatsächliche Zustand maßgebend . (Stichtag .)

8 2 .
Verarbeitungsverbot für un versponnene

Bourette - Seide und ungefärbte
Bourette - Garne.

Die Verarbeitung von roher , unversponnener
Bourette -Seide und ungefärbten Bourette -Gar-
nen in allen Nummern zu andern als Heeres-
zwccken ist verboten . Als Verarbeitung gilt
auch das Färben.

Als Verarbeitung zu Heereszwecken gilt nur:
1. Verarbeitung roher , unversponnener Bou¬

rette -Seide zu ungefärbten Garnen , die letz¬
ter Hand zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeresverwaltung bestimmt sind.

2 . Verarbeitung von ungefärbten Garnen zu
solchen Stoffen , welche zur Herstellung von
Pulverbeuteln dienen , die letzter Hand zur

*) Wer in einem in Belagerungszustand er¬
klärten Orte oder Distrikte ein bei Erklärung
des Belagerungszustandes oder während dessel¬
ben vom Mikitärbefehlshaber im Interesse der
öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot Über¬
tritt , oder zu solcher Üebertretung aufsordertoder
anreizt , soll, wenn die bestehenden Gesetze keine
höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis
bis zu einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten
Orte oder Bezirke eine bei der Verhängung des
Kriegszustandes oder während desselben von dem
zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur Er¬
haltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vor¬
schrift Übertritt , oder zur Üebertretung auffordert
oder anreizt , wird , wenn nicht die Gesetze «ine
schwerere Strafe androhen , mit Gefängnis bis
zu einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzter« Frist erteilt , oder wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mR
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch
können Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil
für dem Staate verfallen erklärt werden . Wer
fahrlässig die Auskunft , zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt , oder unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens¬
salle mit Gefängnis bis zu sechs Monatenbestraft.

ZnErfüllung von Aufträgen der Heeresveri»
tung bestimmt sind.

Die Verarbeitung zu Heereszwecken n»
durch ordnungsgemäße Ausfüllung eines amt>
chen Belegscheines nachgewiesen werden , tz
weit ältere Aufträge am Stichtage noch ni
vollständig erledigt sind, ist ein ordnungsgei»
ausgesüllter Belegschein unverzüglich nachzubr,
gen . Die Belegschelne sind vom Webstoffmeh zlm
amt der Kriegs -Rohstoff -Adteilung des Krieg jffe i
Ministeriums , Berlin SW 48 , Verlängert « | fl sü
demannstr . 11, zu beziehen.

§ 3.
Meldepflichtige Geg enstände.

Meldepslichtig sind sämtliche nachstehend
geführten Gegenstände:
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1. Rohe , uno «rsponnene Bourette Seide (tz ^
denabfälle ) , '

1»sang2 . ungefärbte Bourette -Garn « in allen 91»
mern , Leit

3 . rohe unverfponnene Seide , geeignet zur $ (fcen
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nlerbi
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stellung von Schappe -Seide,
4 . Schappe -Seidengarne

u) einfach bis zur Nummer 100,
b) zweifach bis zur Nummcr 200/2.

5 . rohe , unversponnene Tussah -Seide,
6 . ungefärbte Tussah - Seidengarne in

Nummern.
8 <■

Meldepflichtige Perso neu.
Zur Meldung verpflichtet sind alle natü L ,

chen und juristischen Personen , einschlieHsere
derer des öffentlichen Rechtes , sowie a
men, die sich im Besitze meldepslichtiger
stände (83 ) befinden . " *

Vorräte , die sich am Stichtage nicht im I ®‘
wahrsam des Eigentümers befinden , sind seist
von dem Eigentümer als auch von demjenW^
zu melden , der sie zu dieser Zeit in Gem" ov
sam hat . _ €

§ 5. Die
Meldescheine. »ründk

Sämtliche meldepflichtigen Bestände sind i
tcr Benutzung des amtlichen Meldescheine « mm
Seide und Seidengarne an das Webstoffnul
amt der Kriegs -Rohstoff Abteilung de« Koni
chen Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , I
längerte Hedemannstr . 11 , bis spätestens £ eut
Juli 1915 zu melden . Mnfl

Die amtlichen Meldescheine sind bei dsineger
Webstoffmeldeamt erhältlich . «ren.

Die Meldescheine sind vorschriftsmäßig au Misch
füllen ; die Bestände sind nach den vorgedru » it alte
Sorten getrennt anzugeben . nnid«t>

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art d* Fäh
,er Meldeschein nicht enthalten auch düi linkten
,ei Einsendung der Meldescheine sonstige schi sie !
siche Erklärungen nicht beigefügt werden . >»ndet.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die 5
rate eines und desselben Eigentümer «, oder
Bestände einer und derselben Lagerstille ge» Ver
oet werden . Das

Auf die Vorderseite der zur Übersendung ®Fetz
Meldescheinen benutzte Briefumschläge ist ^ a
Vermerk zu setzen: „ Enthält Meldescheine u
Seide " . »ginnt

8 6 . ielen.
Sonstige Meld ebestimmungen.  rast

Die nach dem Stichtage ( 15 . Juli li iraben
eintreffenden , vor dem Stichtage aber schon di,
gesandten Vorräte sind vom Empfänger zu «Annita
den. Sie gelte t für die Meldepflicht als!  Der
am Stichtage in dem Besitze des . Empfang mebe
befindliche Vorräte . "" her

Ist über eine Liefevung eine Meinung ^Ssn
schiedenheit vorhanden »der ein Rechtsstreit Mu
hängig , so ist derjenige zur Meldung »erpfi^
tet , der die Ware besitzt oder einem Lager
ter oder Spediteur zur Verfügung eines (Kt!
sn übergeben hat.

Alle Anfragen und Antrag «, welche die st Uebe
stehende Verordnung betreffen , sind an das Wgen (
stoffmeldeamt zu richten , P e8«nf

Anträge auf Befreiung von dem Verâ !uhi
lungsverbot (8 2) sind nur in ganz besondl«rme
Fällen , und nur mit eingehender Begründ "s.
zu stellen. Die Entscheidung darüber er!« vea.
durch das Webstoffmeldeamt . _ 1

Die Anfragen und Anträge müffen mit
Kopfschrist „ Betrifft Seide " versehen sein. »rai

Muster der gemeldeten Vorräte sind nu* Stell
besonderes Verlangen dem Webstoffmeldean»
übersenden:



etveryl Zn den Argonnen seit 20 . Juni 116 Offiziere, 7009 Mann gefangen.

’/ 2 -

Die Windau überschritten.

Deutscher Tagesbericht.
in  im
■s amt!
n.  (

»gsgen Hauptquartier . 16 . Juli-
rchzubrj Westlicher Kriegsschauplatz:
toffmch Am 14 . Juli ist bei uns bei einem der An-

KriezM in der Gegend von Souchez ein Graben-
ert« H südlich de« Kirchhofs verloren gegangen.

Niederholte Versuche der Franzosen , uns die
i den Argonnen erstürmten Stellungen zu ent-

d e . Wn, schlugen fehl . Die gestern und vorgestern
b jrt westlich der Argonnen geführten starken fran

^ sischen Angriffe scheiterten gegenüber der tap
een Verteidigung durch die norddeutsche Land

,öe  chr , die dem Feinde in erbitterten Nahkämp-
n große blutige Verluste zufügte und ihm 462

len Nu,fgngene abnahm
Leit dem 20 . Juni haben unsere Truppen in

t zur ^ j>en  Argonnen und westlich davon mit kurzen
»terbrechungen gekämpft . Neben dem Ge
iudegewinn und der Materialbeute ist bisher die
ssangenenzahl von 13 6 Offizieren , 7009 Mann
reicht worden.

v Auf unserer an die Argonnen östlich anschlie
in all,neu Front fanden lebhafte Feuerkämpfe statt.

Endliche Angriffe wurden mühelos abgewehrt.
Zn der Gegend von Seintret ) (östlich von Lü¬

tt . ,l>ill») spielten sich Vorpostengefechte ab.
e natßj Auf feindliche Truppen in GSrardmer warfen
ischlichisere Flieger Bomben.

'r^ Ge^ Oestlicher Kriegsschauplatz:
Nördlich von Pobeljany haben unsere Trup-

. -m ( % die Windau in östlicher Richtung überschritten
nd fon südwestlich von Kolno und südlich von Przas-
iemfenii9*i machten wir unter stegreichen Kämpfen wei-

Fortschritte.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Die Lage bei den deutschen Truppen ist un-

nändert.
sind i Oberste Heeresleitung.

t̂ Köni! Rückkehr nach Deutschland.
,48 , z Karlsruhe , 13 . Juli.
>tens HeMe frü ^ 5 Uhr erfolgte in Karlsruhe die

akunft der 257 deutschen schwer verwundeten
bei d lneger, die gestern in Konstanz eingetroffen

men. Der Zug , der aus Lazarettwagen der
;ig au! lyrischen Staatsbahnverwaltung bestand , lief
gedrul it alten Hauptbahnhof ein, woselbst die Ver-

mdeten ausgeladen wurden . Sie trugen wei-
Art d«Fähnchen und Blumen in den Händen und

h düi mklen freundcstrahlend au « den Fenstern . Die
ge schRsie gestellten Fragen beantworteten die Ver-

Siegreiche Kämpfe bei Kolno und PrzasnySz.

den. Endeten mit einer erfreulichen Frische und I italienische Heer eintreten , weiter als Gefangene
befinden ! jedoch als bevorzugte , behandelt werden.die ^ Hastigkeit,

oder

sich neun unter dem Transport — wurden in
die hiesigen Hotels untergebracht , während die
Mannschaften in Automobilen zunächst nach dem
städtischen Bade verbracht wurden . Sodann er¬
folgte der Transport nach der Festhalle , die
vorübergehend in ein Lazarett verwandelt wur
de. Dort werden die Verwundeten einige Ta¬
ge zur Erholung bis zum Weitertransport ver¬
bleiben.

Rumänische Getreideausfuhr.
WTB . Bukarest , 13 . Juli . (Nichtamtl .)

Halbamtlich verlautet , daß ab nächsten Sonn¬
tag neue Bestimmungen für die Ausfuhr von
Getreide , sowie von jenen Waren gelten , der¬
en Ausfuhr nicht verboten ist. Ausgehend von
der Notwendigkeit , keine rumänischen Waggons
über die Grenze zu lassen, erfolgt die Beförder¬
ung von Waren bis zu elf in deren Nähe ge¬
legenen Orten . Von hier aus hat die Weiter¬
beförderung durch die Käufer zu erfolgen . Auf
diese Weise sollen täglich zu den verschiedenen
Grenzorten gegen 360 Waggons befördert werden.
Die betreffende Verfügung des Ministerium«
wird gleichzeitig feststellen, in welchem Umfange
an diesem Export die Grundbesitzer , landwirt¬
schaftlichen Syndikate , Bauern und die übrige
Bevölkerung beteiligt sein sollen.

Rußland befestigt
seine rumänische Grenze.

1)1)? . Czernowitz , 13 . Juli . (Ctr . Bin .)
Es wird bekannt , daß die Russen ihre rumä¬

nische Grenze stark befestigen . Mehrere Tau¬
send russische Arbeiter stellen Schützengräben
und Drahthindernisse pralle ! mit der rumäni¬
schen Grenze her . An einer einzelnen Stelle
der Grenze arbeitet man Tag und Nacht . An
der bessarabischen Frontlinie herrscht fast voll¬
ständige Ruhe.

Gin Abkommen über Gosangenaus-
tausch zwischen Rußland und Italien.

vvB . Chiasso , 12 . Juli . (Ctr . Bin .)
Nach dem „ Corners d' Jtalia " ist zwischen

Rußland und Italien ein vollkommen « Einver¬
nehmen über Frage der Auslieferung der öster¬
reichischen Gefangenen italienischer Nationalität
durch Rußland an Italien zustande gekomnien-
Rußland ist bereit , die Gefangenen bis zur
rumänischen Grenze zu tranSpotieren ; von dort
muß der Weitertransport durch Italien besorgt
werden . Rumänien habe den Transport durch
sein Gebiet bereit » zugestanden . Mit Bulgari¬
en und Griechenland dauern die Verhandlungen
in dieser Frage noch fort . In Italien ange¬
kommen werden diejenigen , welche nicht in das

Die Offiziere — es Nach

dem „ Corriere delle Sera " hätten Bulgarien
und Griechenland noch einige Bedenken wegen
des Transportes der Gefangenen durch ihr Ge¬
biet wegen der Verwicklungen die für dieseStaa-
ten aus einem Durchtransport russischer Gefan¬
gener durch ihr Gebiet mit Oestereich-Ungarn
entstehen könnten , und daß durch dies Verhal¬
ten ihre Neutralität verletzt würde.

Lokales und Provinzielles.
* Hadamar , 16. Juli . Heute begannen am

hiesigen König !. Gymnasium die Eommerferien.
Der Unterricht nimmt am Dienstag den 17 . Au¬
gust wieder seinen Anfang.

* Hadamar , 17. Juli . Heute begannen an
den hiesigen Volksschulen die Sonimerferien . Der
Unterricht beginnt wieder am 9. August.

* Hadamar , 17. Juli. Der Regen der
letzten Tage traf rechtzeitig ein und hat den Ge¬
müse, Kartoffeln , dem Sommergetreide , den Klee¬
feldern und Wiesen einen mächtigen Auftrieb
gegeben . Mit dem Kornschnitt hat man bereit«
begonnen . Eine reiche Obsternte steht in Aus¬
sicht.

* Hadamar , 16. Juli . Die Familie de«
Handelsmannes Heimann Liebmann wurde ge¬
stern die traurige Mitteilung , daß ihr auf dem
östlichen Kriegsschauplatz bei einem Feld -Artille-
rie -Regiment stehender Sohn , der GerichtSassessor
Arthur Liebmann , durch einen unglücklichen Zu¬
fall getötet worden sei. Die Anteilnahme an
dem herben Verluste ist allgemein.

* Hadamar , 17. Juli . Dem Domänenrent-
amts -Gehilfen Hermann Klersy  von hier wur¬
de seiten « des stellvertretenden Domänenrentmei¬
sters , Regierungs -Supernumerar Herr Grote,
mit Genehmigung der König !. Regierung , Voll¬
macht zur Empfangnahme von Geldern für di«
Domänenrentamt - und Forstkasse, zur Ausstellung
gültiger Quittungen und zur Eintragung in die
Kassenbücher, sowie Vertretung in sonstigen Dienst¬
angelegenheiten , erteilt.

* Hadamar , 17. Juli. (Schöffengerichtsver-
Handlung vom 14 . Juli .) I . Der Fabrikarbeiter
Jakoh Sch . in O . hatte gegen eine polizeiliche
Strafverfügung , wegen Schulversäumni « seine»
Kindes Einspruch erhoben Der Einspruch wur-
ie als unbegründet abgewiesen und der Ange-
lagte in eine Geldstrafe von 1 Mark oder 1
Tag Haft verurteilt.

2. Der Bäckermeister Josef Z . in L. war an¬
geklagt , Roggenbrot ohne Kartoffelzusatz ». Rog¬
genbrot mit Weizenmehl bereitet zu haben . We¬
gen der ersten Beschuldigung wurde er zu 10
Mark oder 2 Tage Gefängnis verurteilt im wei¬
teren freigesprochen.

lle gern verwundet und nicht anfgefunden.
Das grausamste Schicksal, daß unsere Lieben

ttdung j, Feltze treffen kann, ist wohl verwundet und
’■ , 1'* icht aufgefunden zu werden . Wenn Dämme-
herne „ng und Nebel das Schlachtfeld decken, dann

(jinnt die Not , der unerträgliche Jammer der
Aen, vielen Verwundeten , die sich mit letzter

gen.  traft vor dem mörderischen Feuer in einem
uii B Kaden, in dichter Hecke in Sicherheit brachten
schon die trotz aller Umsicht, alles Eifers von den

er zu «ianitätskolonnen nicht gefunden wurden,
als fi Der Mensch selbst kann da , so wird uns ge

mpfäiij sieben , wenig mehr tun , aber er hat von al-
«r»he» einen Freund , denr jetzt die bewunde-

inungiî «würdig« Rolle zufällt, die Verwundeten
sstreit "'szusuchen und ihr Versteck seinem Führer zu
verpfl lügen! Das ist der Hund , der Sanitätshund,
Lager!

aes an! 8 7-
Lagerbuch.

t die «! Ueber die nach § 3, Ziffer 1— 6 meldepflich-
das Wgen Gegenstände ist von demjenigen , der diese

Gegenstände in Gewahrsam hat , ein Lagerbuch
VeraH führen , aus welchem jede Aenderung der Vor

besonn '̂ mengen und ihre Verwendung ersichtlich sein
legründ
^ erst Beauftragten der Polizei - und Militärbehör¬

den ist jederzeit die Prüfung das Lagerbuches,
mlt >«»ie die Besichtigung der Betriebes zu gestalten

sein. Frankfurt (Main ) , den 15 . Juli ISIS.
d nui ' Stell » «rtcetenbee Generalkommando.
eldea«' , XVM . Armeekorps.

der mit fabelhaftem Instinkt und einer hohen
Intelligenz seine Psiicht erfüllt und der in die¬
sem Kriege bereits vielen braven Streitern das
Leben gerettetet hat . die sonst, nicht aufgesunden,
an ihren Verletzungen elend zu Grunde gegan¬
gen wären ! Eng sind die Grenzen , die uns
Daheimgebliebenen erlauben , an dem Gelingen
der herrlichen Tat da draußen , für die unsere
Helden ihr Blut einsetzen, von ferne mitzuhel¬
fen . Darum heißt es . jede Gelegenheit , die sol¬
che Hilfe gestattet , restlos auszunützen in Hin¬
sicht auf die nie abzutragende Schuld unseren
Kriegern gegenüber . Und wieder einmal bietet
sich Gelegenheit : Der „ Deutsche Verein für Sa¬
nitätshunde " unter dem Protektor des Großher¬
zogs von Oldenburg , plant für die nächsten Ta¬
ge und Wochen einen Hausverkauf seiner Wohl-
fahrlspostkarten mit den besten u . neuesten Bild¬
nissen unseres Hindenburg und seines getreuen
Helfers Ludendorff . Das Kgl . Landratsamt hat
in dankenswerter Weise laut Veröffentlichung
vom 7. Juli 1915 in Nummer 154 deS Lim¬
burger Anzeigers die Erlaubnis für den ganzen
Kreis erteilt.

Der Ertrag fließt dem Verein zu und ist be¬
stimmt . neue Sanitätshundeführern mit ihren
treuen Tieren auszurüsten und diejenigen , die
bereits draußen seit Monaten ihrer schwere»
Pflicht nachgehen , ständig berettzuhalten . Nie¬
mand weise die Damen , die den Verkauf aus
üben , zurück! Sagt nicht, Ihr hättet schon ge
Holsen! Die draußen sagen auch nicht , wir ha¬
ben schon gekämpft ! Sie kämpfen weiter «nd

gehen immer wieder für Euch in die Schlacht!
Bedenkt , daß es vielleicht gerade einer Eurer
Lieben ist, dem Ihr damit unbewußt helft , ihn
Euch zurückgewinnt für die kommende herrliche
Friedenszeit , ihn , der übersehen von den Sani-
lätrkolonnen , stch Hilfslos in qualvollen Schmer¬
zen schon verloren glaubt und durch eines Hun¬
des Spürsinn gerettet wird.

Katholische Kirche.
Sonntag , den 18 . Juli 1915.

V- 7 Uhr Frühmesse , Hospitalkirche 7 Uhr,
Nonnenkirche ll,8  Uhr , Gymnasialgottesdienst
füllt aus . Hochamt 7S10  Uhr.

Evangelische Kirche.
7. Sonntag nach Trinitis 18 . Juli 1915.
VrlO Uhr Gottesdienst in Hadamar.
4 Uhr Gottesdienst in Langendernbach.

Mittwoch , den 21 . Juli abends 8 Uhr Kriegs¬
betstunde.

Eine

Aushilfe
für täglich einige Stunden gesucht von

Frau Julie Lücke, Hadamar.

As- uni) Abmcliikfikmlirt
für den Fremdenverkehr

zu haben in der Expediton dieses Blatt : r.

c



* Wiesbaden . 16. Juli. (Ferienspaziergän¬
ge.) Die an den Ferienspaziergängen teilneh¬
menden Kinder und die Spielleiter und Lehr¬
erin«!, Führer und Führerinnen werden von
der Stadt versichert, und zwar Kinder: Unfall
500 Mk, beim Tode, 5000 Mk. bei Invalidi¬
tät und 1.50 Mk. Tagegeld; Spielleiter usw.
Unfall 3000 Mk. beim Tode, 10 000 Mk. bei
Invalidität und 3 Mk. Tagegeld.

* Frankfurt , 16. Juli. 800000 Tonnen
Ernteüberschluß. Dem gestrigen Vortrage von
Stadtrai Dr. Rößler über Die Sicherung der
nächstjährigen Ernte, entnehmen wir daß wir
mit einem Ernteüberschuß von 800000 Tonnen
Getreide in das neue Erntejahr hineingehen, ge¬
wiß ein Zeugnis von dem Erfolge der Regier¬
ungsmaßnahmen. Der Jahresbedarf Frankfurts
bedrägt 4—500000 Sack Getreide. Die täg¬
liche Brotmenge aus den Kopfe der Bevölkerung
dürfte im nächsten Jahre erhöht werden, jedoch
steht noch nicht fest, um wieviel.

* Höchst a. M ., 17. Juli. Zusatzbrotkar¬
ten. Von jetzt ab können Zusatzbrotkarten bean¬
tragt werden für Personen über 14 Jahre, deren
Einkommen aus körperlicher Arbeit nicht über
3000 Mark beträgt. Die Karten lauten auf
wöchentlich 350 Gramm Mehl oder 440 Gramm
Brot wöchentlich.

* Weilburg , 16. Juli. Zeppelin Erinner-
ungstafal. Die Weilburger Bürgerschaft stiftete
eine in der' Weilburger KunstwerkstätteW. Boe-
de angefertigte Gedenktafel mit dem Bildnis
des Grafen Zeppelin und der Inschrift: „Zur
Erinnerung an die Strandung des „Z 2" am
25. April 1910. Die Bürgerschaft Weilburgs".
Die Bronzetafel wurde jetzt an dem Felsen
von Webers Berg angebracht, an dem damals
der Zeppelin verunglückte.

* Hanau . 16. Juli. Das Ende der städ¬
tischen Kartoffeln. Gleich anderen Gemeinden
kaufte auch die Stadt Hanau im Herbst einen
großen Kartoffelvorrat um im Frühjahr, wenn
die Vorräte der Händler zur Neige gingen, ge¬
gen Mangel und Teuerung gerüstet zu sein.
Die Mengen lagerten im Keller des Gef ängnis-
ses, in dessen Vorderbau das Gymnasiium sei¬
ne Schulräume hat. Die Stadtverordneten ha¬
ben einen rechtzeitig gestellten Antrag, die Kar¬
toffeln nun der Bevölkerung zugänglich zu ma¬
chen, abgelehnt, weil sie meinten, es sei noch
nicht an der Zeit. Inzwischen aber meldeten
bte Kartoffeln selber, daß es nunmehr höchste
Zeit sei, sie aus ihrem Gefängnis zu befrei¬
en. Auf die kräftige Beschwerde des Gymna¬
siums, daß es in der Schule vor Gestank nicht
mehr auszuhalten sei, entschloß man sich endlich
sie an die frische Luft zu befördern— sie kom¬
men nämlich als Dünger aufs Feld. Nun sind
die schönen Vorräte hin und die Stadt hat ei¬
nen Schaden von etwa 25 000 Mark. Das ist
ein Durchhalten, wie es nicht sein soll. Zum
Glück hat sich herausgestellt, daß die Kartoffeln
in Fülle da waren und Spekulanten, die sie
möglichst lange in sachverständiger Verwahrung
hielten, um sie endlich aus den Markt zubrin¬
gen, wo ein weiteres Festhalten die Hanauer Ge
fahr auch ihnen gebracht hätte, haben doch falsch
gerechnet.

Zeitgemäßes Verbot.
Die Oberste Heeresleitung hat jeglich: Leich-

chenausgrabung und Uebersührung aus dem ge¬
samten Operations-und Etappengebiet für die
Monate Juli , August und September aus hyi-
enischen Gründen verboten und die bereits er¬
teilten Genehmigungen zurückgezogen.

Wird der Tabak teuer?
B merkenswerte Tabakversammlungen

Ende?voriger Woche in Berlin stattgefunden.
Reigen eröffnete am Freitag eins vertrau
Besprechung im Reichsamt des Innern überl
ne Neugestaltung der Ausfuhrmöglichkeiten
Rohtabakwaren. Die eingehenden Erörtern»
zwischen den in Betracht kommenden Regieru
stellen und den vom Deutschen Tabakve-rein
geschlagenen Sachverständigen führten
die Möglichkeit, bei ausreichender SicherungI
erforderlichen Tabakvorräte für die Befru
gung des Verbrauches von Heer und Flottes
der heimischen Bevölkerung, die an sich
bedeudende Ausfuhr namentlich von Tabaks
ren und auch einen Teil der Rohtabakausfs
aufrecht zu erhalten, zu voller Einmütigkeit^
ne am gleichen Tage vom Deutschen Tabak:
ein veranstaltete gemeinsame Sitzung seis
Ausschusses und seiner Abteilungsvorstände,!
der allen Vereinsmitgliedern die Teilnahme!
heimgegeben war, beschäftigte sich in der Haß
fache in Anwesenheit einer Anzahl Vertreter!
Händlervereinigungen mit der Frage der P«
erhöhung für Tabakwaren, besonders für Zjl
ren. lieber die Notwendigkeit der Preiseß
hung herrschte allgemeines Einverständnis,
über die Form, in der sie zur Durchführ
gebracht werden solle, gingen die Meinun
auseinander. In der Tabakvereinsversammö
am Freitag berichtete Syndikus Schloßma^
Frankfurt a. M. über die Lage der Tabakst
erfrage Er stellte das Zigarettenmonopel
später in ziemlich sichere Aussicht, erklärtes
aber für nicht wahrscheinlich, daß vor Beei
gung des Krieges die Tabaksteuersrageüberh
wieder aufgerollt werde.

Aufruf.
An die Pensionäre und Rentenempfänger zur Teilnahme

an der nationalen Arbeit.
Das Vaterland bedarf jetzt aller Kräfte, auch der sonst nicht mehr

voll erwerbs- arbeitsfähigen Männer. Die Zeit der angestrengten Ern¬
tearbeiten naht heran. Da darf keiner, der noch zu arbeiten in der
Lage ist, zurückstehen. Keiner darf sagen: „Ich begnüge mich mit mei¬
ner Rente, meiner Pension und überlasse die Arbeit den übrigen noch
voll Arbeitsfähigen oder gar den Frauen und Kindern." Es geht alle
an und keinem wird es zum Nachteil gereichen.

Ich gebe hiermiet die Zusicherung, daß aus solcher vorübergehenden
aushilfsweisen Tätigkeit im Dienste des Vaterlandes keine Schlüsse auf
die Arbiitsfähigkeit des einzelnen gezogen werden, keine Herabsetzung
der Renten zu befürchten ist.

Darum richte ich an alle Pensionäre, Rentenempfänger und Invali¬
den die Aufforderung, nach Kräften mitzuhelfen, damit in den nächsten
Wochen und Monaten die Arbeiten auf den Feldern ausgeführt, die
Ernte geborgen, die neue Saat bestellt wird. Dann werden die Aus¬
hungerungspläne unserer Feinde weiter zunichte werden, wie sie es bis¬
her geworden sind.

Wiesbaden , den 5. Juli 1815,
Der Regierungspräsident:

v . Meister.

Keine Kornblumenu. Klatschrosen
in diesem Jahre pflücken.

AMMchrr zu haben in der Druckerei
des Hadamarer Anzeigers.
Joh . Wilh . Hörter.

Persil
G für 0
Sprtzenwäsche

Henkels Bleic|i-SodaV

Hein Büro in Bndamnr
ist infolge meiner Einberufung zum Kriegsdienst

gesell lesseil.
Laufende Aufträge werden durch die Rechtsanwälte Justizrat

telen & Kottenhoff , in Limbnrg für mich erledigt.
Hadamar , den 1. Juli 1915.

Kertram,
Rechtsanwalt und Kgl. Not-

Büro in Hadamar Sonntags von 10 bis 1 Uhr geöjl

Treuer- Drucksachen!!
Trauerbriefe, in jedem  Format. i
Danksagungskarten,
Trauerbilder,

liefert in bester Ausführung , in kürzester Frist
jeder Zeit die

DruckereiJ. W. Hörter, Hadamar.

II Bringt euer Bold zur Mclubanlti
Die reichhaEtigste , interessanteste

• and gediegenste ^Zeiiseiiriii» na EHeintier-Zücmer
ist and bleibt die vornehm illustrierte

Tier -Börse
BERLIN SO. 16 Cöpenicker Str. 71.
In der Tier - B 8 rs  e finden 81» alles Wissens¬
werte über Geflügel , Hunde , Zimüsrviigel,
Kaninchen , Ziegen , Schafe , I!iene % Aquarien,

Gartenban , Landwirtschaft usSä. *3w.
Erfolgsiclieres Insertionsorgaät,

pro Zelle nur 20 Pf., bei Wiederholungen hoher
_ Rabatt . O

AhAnnPfnPnfSftPPft' Selbstabholer SW / Q Pf.Q' iie.n uio.  f raj Haus nur 90  Pf.
Verfingen Sie Probenummergratis und franko.
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